
DSGVO  
Und was habe ich damit zu tun?



Wer bin ich?

Kurzvita 

• Zertifizierter Datenschutzbeauftragter (TÜV)  
• Cand.Jur. (Universität Leipzig) 
• Juristische Universitätsprüfung (Schwerpunkt Arbeitsrecht) 
• Zertifizierter Schulden-Coach 
• Geprüfter Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen IHK 
• Staatlich anerkannter Rettungsassistent 
 

Daniel John Ferris
Head of Datenschutz Schwarte-Consulting

Beratung im Datenschutz für 

• Einzelunternehmen- und Freiberufler 
• Kleine- und Mittelständische Unternehmen 
• Start-Ups 
• Gesundheitswesen (Ärzte- und Physiotherapeuten) 
• Immobilien- und Hausverwaltungen 
• Influencer, Künstler und Medienschaffende und 
• Öffentliche Stellen und Einrichtungen (Bund-Land- und Kommune) 
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Überblick1

Woraus ergibt sich der 
Schutz? 

Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 
1 GG. 

Informationelle 
Selbstbestimmungsrecht. 

Was wird geschützt und 
wer muss schützen? 

Personenbezogene Daten  
natürlicher Personen! 

Alle, es sei denn rein 
persönlichen oder familiären 
Zweck

Was ist Datenschutz? 
Datenschutz ist der Schutz von personenbezogenen Daten bei deren Verarbeitung. 

Welche Normen gibt es? 

Oberste Norm: 
DSGVO 

Nationale Mitgliedsstaaten: 
BDSG, TMG, TKG, TTDSG  
SGB, AO HGB, AktG, BetrVG und 
viele weitere mehr.  

Wie ist es global? 

Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention 
(EMRK)  

Achtung des Privat- und 
Familienlebens, der Wohnung und 
der Korrespondenz. 



Was sind den personenbezogene Daten?1
Definition? 

Personenbezogene Daten sind gem. Art. 4 
Nr. 1 DSGVO 

„alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen“

Wann ist etwas identifiziert? 

Sobald eine Zuordnung zu einer 
Kennung erfolgt und diese eine 
natürliche Person zugeschrieben 
werden kann.
 
z. B. Kennnummer, Standortdaten, 
Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser Person



Besondere Kategorien von Daten?1

Gem. Art. 9 Nr. 1 DSGVO gibt es sog. Besondere Kategorien von personenbezogenen 
Daten.

⇢ rassische und ethnische Herkunft

⇢ politische Meinungen

⇢ religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen

⇢ Gewerkschaftszugehörigkeit

⇢ genetischen Daten 

⇢ biometrischen Daten zur eindeutigen 
Identifizierung 

⇢ Gesundheitsdaten oder 

⇢ Daten zum Sexualleben oder der sexuellen 
Orientierung

Weitere personenbezogene Daten?



Überblick

⇢ Art. 5 DSGVO Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener 
Daten 

⇢ Art. 6 Abs. 1 DSGVO Rechtsgrundlagen  

⇢ Art. 7 DSGVO Bedingungen für die Einwilligung 

⇢ Art. 9 DSGVO. § 22 BDSG Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten 

⇢ Art. 30 DSGVO Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten und  

⇢ Art. 28 ff. DSGVO Auftragsverarbeitung 

⇢ Art. 12 bis 21 DSGVO Rechte der betroffenen Personen 

⇢ Art. 33 DSGVO Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde 

⇢ Art. 34 DSGVO Benachrichtigung der von einer Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person  

⇢ § 26 BDSG Datenverarbeitung für Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses 

⇢ Art. 32 DSGVO Sicherheit der Verarbeitung

Wichtige unmittelbare Normen der DSGVO und des BDSG 
Sensibilisierung heißt kennen und verstehen!  
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Die Grundsätze und ihre 
Bedeutung



Grundsätze

Integrität und 
Vertraulichkeit 

Art. 5 Abs. 1 Lit. f 
DSGVO 

Zweckbindung 

Art. 5 Abs. 1 Lit. b 
DSGVO 

Datenminimierung und 
Speicherbegrenzung 

Art. 5 Abs. 1 Lit. c und 
e DSGVO 

Richtigkeit 

Art. 5 Abs. 1 Lit. d 
DSGVO 

Rechtmäßigkeit, 
Transparenz und Treu und 

Glauben 

Art. 5 Abs. 1 Lit. a  
DSGVO

Diese Grundsätze sind stets die Grundlage jeder Verarbeitung und immer zu berücksichtigen! 
Merke: Ohne Grundsatzbeachtung keine rechtskonforme Verarbeitung!



Die Verarbeitung und ihre 
Rechtsgrundlagen



Die Verarbeitung 

       

• „Verarbeitung“ Im Sinne von Art. 4 Nr. 2 
DSGVO ist jeder mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführte 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten. 

Was ist eine  
Verarbeitung?

Erfassen  
& 

Erheben

Speichern 
& 

Ordnen

Abfragen  
&  

Abgleichen

Vernichten  
&  

Löschen

Auslesen  
&  

Verändern

Übermittlung 
&  

Verbreitung

Einschränkung  
& 

Veränderung

Verwendung  
&  

Verknüpfung
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Wann dürfen Sie personenbezogenen Daten verarbeiten?3

Zur Erfüllung eines 
Vertrages oder 
vorvertraglicher 

Maßnahmen  
Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO

Berechtigtes Interesse  
Art. 6 Abs. 1 lit. f) 

DSGVO

Nach Einwilligung  
Art. 6 Abs. 1 lit. a) 

DSGVO

Zur Erfüllung 
rechtlicher 

Verpflichtungen  
Art. 6 Abs. 1 lit. c) 

DSGVO

Lebenswichtige 
Interessen der 

Betroffenen oder eine 
anderen natürlichen 

Person  
Art. 6 Abs. 1 lit. d) 

DSGVO

Zur Wahrnehmung einer 
Aufgabe im öffentlichen 

Interesse  
Art. 6 Abs. 1 lit. e) 

DSGVO

1 2 3
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Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist verboten, es sei denn, 
es liegt eine Rechtsgrundlage vor welche die Datenverarbeitung gestattet oder eine Einwilligung vor! 



Wie prüfe ich eine Datenverarbeitung?3

1 2 3
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Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist verboten, es sei denn, 
es liegt eine Rechtsgrundlage vor welche die Datenverarbeitung gestattet oder eine Einwilligung vor! 



Aufgaben und Pflichten



Aktuelles4

Grundsätzliches 

⇢ Auftragsdatenverarbeitung Art. 28 f. DSGVO 

⇢ Ggf. Standartvertragsklauseln 

⇢ Weitere geeignete Garantien ? 

⇢ Eindeutige Einwilligung ? 

⇢ Wichtiges:  

⇢ EuGH, Urteil vom 16.07.2020, Az. C-311/18 „Schrems II“ 

⇢ BGH Urteil vom 28.05.2020, Az. I ZR 7/16, „Cookie-
Einwilligung II“ 

⇢ Schwerpunktprüfung der Aufsichtsbehörden 

⇢ Entscheidung Datenschutzaufsichtsbehörde Österreich zu 
Google 

Aktuelles Thema 
Darf ich noch Leistungen aus Drittstaaten nutzen insb. der USA?  

Empfehlung 

⇢ Sorgfältige Auswahl der Auftragsverarbeiter 

⇢ Möglichst beschränken auf DE bzw. EU-Anbieter 

⇢ Regelmäßige Prüfung der Auftragsverarbeiter insb. aus USA 

⇢ Konkrete Dokumentation 

⇢ Ggf. Datenschutzfolgeabschätzung 

⇢ Zumindest Risikoabschätzung durchführen 

⇢ Restriktiver Einsatz der Übermittlungen 

⇢ Entwicklung stets im Blick halten 

⇢ Ggf. Beratung einholen oder auch Rücksprache mit der 
Aufsichtsbehörde 



Daniel John Ferris, Datenschutzbeauftragter (TÜV) 
Head of Datenschutz bei Schwarte Consulting

Vielen Dank

Michael Schwarte, Datenschutzbeauftragter & 
Projektmanager 

CEO bei Schwarte Consulting

https://secureapp.robin-data.io/register?rdaf=RDA842546024ZF
https://www.datenschutz.net/zertifizierung/89b2d128cb

